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Detailplan Standort Unterwerk Allersberger Straße, M 1 : 1.000

Übersichtsplan mit Blattschnitten, M 1 : 20.000

Nachrichtliche Übernahme

Ökokontoflächen

Habitatflächen Zauneidechse mit Nr.

Bestandsdarstellung

Flurstücke

Straßenplanung:

Fahrbahn

Radweg

Gehweg

komb. Geh- und Radweg

Parkstreifen

sonstige befestigte Flächen

Rasenfugenpflaster

Mulde

Verkehrsbegleitgrün (V51)

Straßenbahnplanung:

Gleisachse

Rasengleis

Gleis mit Asphalteindeckung

besondere Platzgestaltung

Baufeld/Planfeststellungsgrenze

Sonstiges

Blattschnitt

Umgrenzung Untersuchungsraum

betriebsbedingte Wirkungen Bestand (Frankenstraße, Münchener Straße, Ingolstädter
Straße, Allersberger Straße = 50 m)

Geplante Neupflanzungen (Standorte und Anzahl noch  unklar. Es handelt sich um eine
Gestaltunsmaßnahme)

Geplante Neupflanzungen von einer anderen  Planung
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CEF1 Fledermäuse
Um die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Ruhestätten der im
Plangebiet vorkommenden Fledermäuse zu erhalten, sind im Bereich der
Bayernwanne fünf Fledermausflachkästen zu verhängen und nach Vorgabe der
ökologischen Baubegleitung anzubringen und über mindestens 25 Jahre
regelmäßig zu betreuen.

LBP-CEF1 - Ergänzung
Die Anbringung der Kästen soll in enger Abstimmung mit der UNB sowie unter
fachlicher Begleitung (z. B. durch einen erfahrenen Fledermauskundler*in) erfolgen.
Die Standorte sind so zu wählen, dass sie dauerhaft geeignete Habitatbedingungen
bieten (z. B. windgeschützt, besonnte Süd- oder Südostausrichtung, strukturreicher
Umfeld, geringe Störintensität). Die Flachkästen sind möglichst frühzeitig,
mindestens jedoch sechs Monate vor Beginn bauvorbereitender Maßnahmen, zu
installieren, da erfahrungsgemäß eine gewisse Eingewöhnungszeit erforderlich ist,
bis die Quartiere angenommen werden.
Die Kästen sind über einen Zeitraum von mindestens 25 Jahren regelmäßig (mind.
1x jährlich) fachgerecht zu betreuen (Reinigung, Funktionsprüfung, ggf.
Instandsetzung). Die jährliche Erfolgskontrolle hinsichtlich Nutzung durch
Fledermäuse ist vorzugsweise durch die ÖBB – als Trägerin der Maßnahme – oder
von ihr beauftragte Fachbüros durchzuführen. Die Ergebnisse sind der UNB in
geeigneter Form (z. B. Monitoringbericht) vorzulegen.
Auf eine exakte Verortung der Flachkästen im Bereich der Bayernwanne wird
derzeit verzichtet, da die zukünftige Entwicklung des Gebietes noch nicht
abschließend feststeht. Die ÖBB wird daher in Absprache mit der Stadt Nürnberg
und unter Berücksichtigung der langfristigen Bestandssicherung gezielt geeignete
Bäume bzw. Strukturen auswählen, an denen die Kästen angebracht werden
können.

CEF3 Ersatzhabitate
Wegfallende Höhlenbäume sind durch je 2 Vogel-Nistkästen für Höhlenbrüter
und je eine Fledermaus-Rundhöhle pro wegfallendem Höhlenbaum
auszugleichen und nach Vorgabe der ökologischen Baubegleitung anzubringen
und über mindestens 25 Jahre regelmäßig zu betreuen. Im Bereich der
Trassen befinden sich 8 als Habitatbäume ausgewiesene Gehölze (siehe
Bestandsplan). Damit müssen 8 Fledermaus-Rundhöhlen sowie 16
Vogel-Nistkästen für Höhlenbrüter im Planungsgebiet angebracht werden.
Eine Karte mit den Standorten aller verhängten Vogelnist- und
Fledermauskästen ist der Unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.

LBP CEF3-Ergänzung
Aufgrund der Dynamik im städtischen Raum sind alle zu rodenden Bäume im
Vorfeld durch die ÖBB erneut auf Habitatqualitäten zu überprüfen. Wie in der
CEF3-Maßnahme beschrieben, sind sie durch Ersatznistkästen zu ersetzen.
Diese müssen vor den Rodungsarbeiten an im Vorfeld mit der UNB
abgestimmten Bäumen angebracht und in einem Lageplan verzeichnet
werden.

FCS1 Zauneidechse
Die abgesammelten Zauneidechsen werden auf die Grundstücke Flurnr.
146,154 5, 143, 168, 167, 166, 165/2 und 163/3 Gemarkung Reichelsdorf, an
der Schalkhäuser Str. verbracht und dort ausgewildert.
Für diese Flächen liegen faunistische Kartierungen (Erfolgs-Kontrollmonitoring)
beginnend mit einer Null-Erhebung im Jahr 2018 bis 2022 fortlaufend vor, die
vom Landschaftspflegeverband Nürnberg EV in Auftrag gegeben und von der
ÖFA Nürnberg (Ökologie Fauna Artenschutz) durchgeführt wurden.
Die Flächen sind sehr mager und werden abschnittsweise bzw. einmalig im
Herbst gemäht. Der Erfolg des Pflegemanagement wird mit einem Monitoring
der Tiergruppen Tagfalter und Heuschrecken durch ÖFA Nürnberg begleitet.
Die Zauneidechse wurde mit Ausnahme des Jahres 2022 im Rahmen des
Erfolgs-Kontrollmonitorings seit 2018 auf der Fläche nachgewiesen, was die
geeignete Habitatausstattung der Fläche für Zahneidechsen zeigt. Da nur
wenige Individuen gesichtet wurden, ist durch die Umsiedlungsmaßnahme
keine Überpopulation zu erwarten. Die im Gebiet vorhandenen Trampelpfade
bieten den Zauneidechsen Möglichkeiten, zwischen den verschiedenen
Lebensräumen zu wechseln.
Für die Absammlung und Umsiedlung der Zauneidechsen ist eine
Ausnahmegenehmigung der Höheren Naturschutzbehörde zu beantragen.

LBP FCS1-Ergänzung
Erläuterung Zauneidechsenmaßnahme
1. Reptilienschutzzaun ab Februar, vor Beginn der Aktivitätstzeit,

aufstellen
2. Innerhalb der abgezäunten Bereiche sind alle 7m entlang des

Zaunes Fangeimer mit Deckel bodengleich einzugraben
3. In den Monaten März bis Mitte September tägliche Kontrolle der

Eimer.
4. Umsetzung von gefangenen Zauneidechsen aus den Bereichen

1 bis 4 sind in das Ersatzhabitat an der Schalkhaußerstraße zu
verbringen.

5. Zaunrückbau (orange Darstellung) zu Beginn des
darauffolgenden Jahres

6. Erhalt der gelbe dargestellten Zäune, die eine Rückwanderung in
das Baufeld verhindern bis zum Abschluss der Bauarbeiten.

7. Im Bereich "Lichtenreuth naturnah" ist der bestehende Zaun zu
Beginn des darauffolgenden Jahres in seiner Funktionalität
wiederzustellen.

8. Die hier gefangenen Exemplare sind über den Zaun zurück in
das bestehende Habitat "Lichtenreuth naturnah" zu setzten.

9. Vor Eingriffen in den Boden hat eine ökologische Baubegleitung
die Fläche abzugehen und eventuell noch vorhandene Tiere
abzusammeln

V1 Fledermäuse
Um eine Gefährdung von Fledermäusen bei den Abbrucharbeiten der
Bayernwanne und noch abzubrechender Gebäude im Einzugs- und Bau-
stellenbereich der TRAM-Trasse auszuschließen, sind die Arbeiten außerhalb
der Wochenstuben- und Winterruhezeiten zu beginnen (Arbeiten nur in der
Zeit vom 15.09. - 31.10. beginnen).
Die Einfahrten der Bayernwanne sind während der Abbrucharbeiten offen zu
halten, damit Fledermäuse herausfliegen können. Vor Beginn der Abbruch-
arbeiten sind die für Fledermäuse relevanten Strukturen an abzubrechenden
Gebäuden durch die ÖBB zu kontrollieren und mindestens vier Tage vor den
Abbrucharbeiten entweder dauerhaft unbrauchbar zu machen oder durch
Reusenverschlüsse zu verschließen. Es ist eine kontinuierliche Nachkontrolle
durchzuführen, um evtl, übersehene Winterquartiere oder Wochenstuben
auszuschließen.

V2 Reptilienzäune, Umsetzung
Um eine Gefährdung von Zauneidechsen und deren Gelegen auszuschließen,
sind Erdarbeiten im Bereich der festgestellten und potentiellen Vorkommen
außerhalb der Zeiten der Winterruhe und der Eientwicklung durchzuführen
(Erdarbeiten nur in der Zeit vom 1.08. - 30.09.).
Die Zauneidechsenhabitatflächen sind durch Reptilienzäune von den
Baufeldern zu trennen. Nach Vorgabe der ökologischen Baubegleitung sind
entlang der Reptilienzäune im Abstand von 7m Fangeimer bodengleich
einzugraben, die in den Monaten März bis Oktober bei trockenem Wetter und
Temperaturen über 20°C einmal täglich zu kontrollieren sind.
Gefangene Eidechsen sind auf die ausgewiesenen Auswilderungsflächen
(siehe FCS) zu verbringen. Zauneidechsen aus den Abschnitten Nord- und
Mitte sind auf die FCS-Aussetzungsflächen an der Schalkhaußer Straße zu
verbringen; die Zauneidechsen aus dem Abschnitt Süd südlich der
Luise-Herzberg-Straße sind in der angrenzenden Ausgleichsfläche
„Lichtenreuth Naturnah" zu belassen und die Aussetzungsflächen vor Ort
durch einen Reptilienschutzzaun zu den Baustellenflächen hin abzugrenzen.

V3 Beachtung der Rodungszeiten
Um eine Gefährdung brütender Vögel sowie Gelege auszuschließen, sind
Rodungen von Hecken und Gehölzen sowie Fällungen von Bäumen außerhalb
der in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG festgelegten Brut- und Jungenaufzuchtzeit
durchzuführen (Arbeiten nur in der Zeit vom 1.10. - 28/29.02.).
Die Fällung der Höhlenbäume ist außerhalb der Wochenstuben- und Winter-
ruhezeiten durchzuführen (Arbeiten nur in der Zeit vom 15.09. - 31.10.). Die
Arbeiten sind in Beisein einer qualifizierten ökologischen Baubegleitung vorzu-
nehmen, die die Bäume zuvor auf Fledermäuse überprüft und evtl, vorge-
fundene Tiere bergen und versorgen kann.

V4 Ökologische Baubegleitung
Es ist eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) einzusetzen, die den Baufort- schritt laufend überwacht und
dokumentiert sowie der Unteren Naturschutz- behörde regelmäßig Bericht erstattet. Im Rahmen der ÖBB
wird die Lage der Nistkästen vor Ort festgelegt und in einem Kartenauszug im Rahmen der Berichtspflicht
dargestellt.

LBP-V4: Ergänzung - Aufgabenprofil ÖBB
Information: Die Ökologische Baubegleitung (ÖBB) hat die Aufgabe, sämtliche artenschutzfachlich und
naturschutzrechtlich relevanten Maßnahmen (V1 – LBP-V7) während der Vorbereitungs-, Bau- und
Nachsorgephase fachlich zu begleiten, zu koordinieren, zu kontrollieren und zu dokumentieren. Sie ist als
unabhängige fachgutachterliche Instanz tätig, steht in kontinuierlichem Austausch mit der Bauleitung, der
ausführenden Firma sowie der zuständigen Naturschutzbehörden und gewährleistet die Umsetzung und
Wirksamkeit der naturschutzfachlich erforderlichen Maßnahmen.

Alle kritischen Maßnahmen sind vor Durchführung mit der UNB abzustimmen, insbesondere wenn es um
Ersatzmaßnahmen, Quartierfragen oder Abweichungen von der saP geht. Die ÖBB ist hierbei als
Vermittlungs- und Kontrollinstanz eingesetzt.

V1 - Aufgabenprofil
• Vor Beginn der Abbrucharbeiten Kontrolle aller potenziell fledermausrelevanter Strukturen an den

betroffenen Bauwerken (v. a. Bayernwanne) hinsichtlich Wochenstuben- oder Winterquartieren.
• Bei Auffälligkeiten: Koordination mit der zuständigen Behörde und ggf. Durchführung notwendiger

Vergrämungsmaßnahmen (z. B. Reusenverschlüsse).
• Begleitung der Maßnahmenumsetzung einschließlich Nachkontrolle mind. vier Tage vor

Abbruchbeginn.
• Offenhaltung von Ein- und Ausflugöffnungen während der Maßnahmen.
• Abstimmung potenzieller Ersatzquartiere für Quartierverlust vor Durchführung der Eingriffe.
• Dokumentation und Meldung an die UNB (inkl. Fotos, Datierung, Kartierung betroffener Strukturen).

V2 - Aufgabenprofil
• Kontrolle der Reptilienschutzzäune und Fangeimer auf fachgerechte Anlage und Funktionsfähigkeit.
• Tägliche Kontrolle (bei geeigneter Witterung) der Eimer im Zeitraum März–Oktober (bei

Temperaturen > 20 °C), Koordination von Umsiedlungen entsprechend den Vorgaben der saP.
• Kontrolle der Zielhabitate (Aussetzungsflächen) auf Eignung und Abgrenzung zum Baufeld.
• Protokollierung aller Fang- und Umsiedlungsaktivitäten, Weiterleitung an UNB.
• Nachkontrollen während der Bauzeit, um mögliche Neuansiedlungen im Baustellenbereich zu

erkennen und zu handeln.

V3 - Aufgabenprofil
• Kontrolle der Rodungen und Fällungen auf Einhaltung der zulässigen Zeitfenster.
• Vor Baumfällungen: Untersuchung potenzieller Höhlenbäume auf Nutzung durch Fledermäuse in

Kooperation mit sachkundigem Personal (ggf. über Fledermausbeauftragte der Stadt Nürnberg).
• Begleitung von Fällungen und Eingriffen in vegetationsreiche Strukturen.
• Dokumentation der Eingriffe, ggf. Koordination weiterer Maßnahmen mit der Behörde.

LBP-V5
• Kontrolle auf fachgerechte Anbringung von Stammschutzmaßnahmen.
• Überprüfung, ob Stamm-, Wurzel- und Kronenbereiche außerhalb des Arbeitsraums verbleiben.
• Meldung bei Gefährdungen oder fehlerhafter Umsetzung an Bauleitung/UNB.

LBP-V6
• Kontrolle der Vegetationsschutzmaßnahmen (Zäune, Markierungen, Beschilderung) auf Wirksamkeit

und Integrität.
• Monitoring angrenzender Ausgleichsflächen auf Störungen durch Baufahrzeuge o. ä.
• Sofortige Meldung von Beeinträchtigungen oder Verstößen an UNB.

LBP-V7
• Überwachung der Ausführung der Schutzmaßnahmen. Kontrolle, dass der Asphaltbelag innerhalb

des Kronentraufbereiches ausschließlich in schonender Handschachtung ausgeführt wird.
• Überwachung der Bodenarbeiten, korrektes Verfüllen der Fläche mit Rindenkompost sowie des

Einbringens von Humuserde.
• Fachliche Begleitung der Kronenpflege, Abstimmung mit der Baumgutachterin oder einem Baumwart,

damit die vorgesehen Einkürzung und die Nachformung der Krone schonend und baumartgerecht
durchgeführt wird.

• Aufbau und Erhalt des Baumschutzzauns. Überwachung, dass der standfeste Schutzzaun nach dem
Rückschnitt korrekt vor dem äußeren Kronenrand im Halbkreis bis zum verbleibenden
Buschunterwuchs aufgestellt und während der gesamten Bauzeit in ordnungsgemäßem Zustand
gehalten wird.

• Dokumentation und Kommunikation: Dokumentation aller Maßnahmen, Abstimmung mit der
Bauleitung und dem Naturschutzfachplaner sowie unmittelbares Eingreifen bei Abweichungen vom
festgelegten Vorgehen.

CEF1 - Aufgabenprofil ÖBB
• Fachliche Begleitung bei Standortauswahl und Anbringung
• Abstimmung der Kastenmodelle mit UNB
• Jährliches Monitoring (Belegung, Funktion, Pflege)
• Langfristige Erfolgskontrolle + Berichterstattung
• Erstellung von Verortungsplänen (digital/kartografisch)

CEF2 - Aufgabenprofil ÖBB
• Kontrolle der Ausführung & Saatmischung
• Fachliche Begleitung bei Bodenvorbereitung
• Abstimmung zur Pflege (Mahdzeitpunkte etc.)
• Dokumentation der Herstellung & Entwicklung

CEF3 - Aufgabenprofil ÖBB
• Auswahl geeigneter Standorte in Abstimmung mit UNB
• Begleitung der fachgerechten Anbringung
• Monitoring: jährliche Kontrolle auf Funktion & Besiedlung
• Pflegeüberwachung & Nachrüstung bei Defekten
• Erstellung eines Nistkasten-Katasters

FCS1 - Aufgabenprofil ÖBB
• Begleitung der Umsiedlung in Koordination mit beauftragtem Fachbüro
• Überwachung der Maßnahmenausführung (Meiler, Totholz, Bodenarbeiten)
• Prüfung der Verträglichkeit mit § 30-Biotop (bei Bodenabtrag/Gehölz)
• Entwicklung eines Pflegekonzepts inkl. Zeitplan
• Kontrolle der Maßnahmendurchführung & Dokumentation
• Abstimmung mit UNB & ggf. HNB zur Ausführungsfreigabe
• Monitoring der Zielerreichung (Besiedlung, Funktionsfähigkeit)

V2

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen

Vegetationsschutzzaun

Reptilienschutzzaun ab Februar 2024 zum Absammeln betroffener Habtiate (innerhalb der
Umzäunung eingegrabene Fangeimer alle 7 m)

Reptilienschutzzaun zusätzlich während der Baumaßnahme

Maßnahmenstandort mit Maßnahmennummer
V = Vermeidungsmaßnahme
LBP-V = ergänzende Vermeidungsmaßnahmen aus dem LBP, sind entweder nicht in der saP enthalten oder es
handelt sich um ergänzende Beschreibungen
CEF = Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous
ecological functionality)
FCS = Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (favorable conservation status)

Gestaltungsmaßnahme 1 - Rasengleis
Alle Gleisanlagen und Zwischengleisflächen, ausgenommen der
Fußgängerüberwege, sollen mit einer autochthonen
Sandmagerrasen-Mischung eingesät werden. Im Streckenbereich parallel zur
Dr.-Luise-Herzberg-Straße erfolgt die Einsaat jedoch nur mit der Hälfte der
empfohlenen Ansaatstärke, um den dort vorkommenden Zauneidechsen etwas
offenere und lichteren Bereiche zu bieten. Das Rasengleis soll als
Vernetzungselement für die dort vorkommende Flora und Fauna dienen.

Pflegehinweise
Im Gleisbereich kommt es aufgrund des umliegenden Verkehrs sowie der
Straßenbahn zu stofflichen Einträgen, die bestimmte empfindliche Arten aus
dem Regiosaatgut langfristig beeinträchtigen kann, es ist daher nicht
garantiert, dass sich das volle Artenspektrum dauerhaft etablieren kann.
Magerrasenmischungen brauchen mehrere Jahre zur Etablierung
Im Gleis kann es zu Konkurrenz durch ruderale Arten kommen
In den ersten drei Jahren ist eine regelmäßige initialpflege unabdingbar. Hierzu
gehört eine regelmäßige Unkrautkontrolle. Nach der Etablierung sollte alle 2-3
Jahre ein Pflegeschnitt erfolgen (nach der Samenreife).

Hierfür eignet sich die Regiosaatgutmischung „Sandmagerrasen SandAchse
Franken ST21 Blumen 50%, Gräser 50%“ von der Fa. Rieger-Hofmann.
Empfohlene Ansaatstärke 2g/m² oder vergleichbare.

466
CEF2 Rasengleis mit Magerrasen
Um die ökologische Funktion der von dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs-
oder Ruhestätten der im Plangebiet vorkommenden Zauneidechsen zu
erhalten, ist die Straßenbahntrasse im gesamten Planungsbereich als
Rasengleis mit Magerrasen zu gestalten, ausgenommen die Bereiche der
Fußgängerüberwege.

LBP CEF2-Ergänzung
Ziel der Maßnahme ist die Erhöhung der Strukturvielfalt und
Lebensraumeignung der Rasengleise zur Verbesserung der Funktion als
temporäres Aufenthalts- und Durchwanderungshabitat für Zauneidechsen.
Keine Anrechnung als vollwertiges Fortpflanzungs- oder
Überwinterungshabitat.

LBP-V7 Erhaltenswerte alte Eiche
Südöstlich des „Cube One“ der TU Nürnberg, im Westen der Münchener Straße, steht eine alte Eiche im
direkten Umfeld des Eingriffsbereichs. Zur Überprüfung ihres Erhaltungszustands wurde ein
eigenständiges Baumgutachten angefertigt.
Die alte Eiche kann bei Einhaltung folgende Maßnahmen voraussichtlich erhalten bleiben:

• Die Birke neben der Eiche soll verbleiben.
• Der Asphaltbelag innerhalb des Kronentraufbereiches ist komplett in Handschachtung vorsichtig

rückzubauen, die Flächen sind mit Rindenkompost zu verfüllen.
• Fehlender Boden vor der Eiche ist bis zur Gleisböschung mit Humuserde zu verfüllen.
• Kronenpflege und Kronenteileinkürzungen, hier insbesondere eine Einkürzung zu den künftigen

Gleisen hin um 2 bis 3 m (je nach Möglichkeit der Ableitung der Äste), muss erfolgen, um für die
nächsten Jahre die Oberleitung in ausreichendem Abstand zur Kro-ne auch bei
Unwettereinwirkungen zu halten. Das erfordert letztendlich auch eine baum-artgerechte
Nachformung der Krone.

• Das Baumaterial für den Gleisunterbau besteht aus groben Schottersteinen, dies ist
was-serdurchlässig und kann daher aufgebracht werden. Der untere Randbereich der
baum-seitigen Abböschung ist jedoch mit groben Lavasteinen zu belegen und mit einer 20 cm
dicken Humusschicht abzudecken.

• Ein standfester Baumschutzzaun ist nach dem Rückschnitt vor dem äußeren Kronen-rand im
Halbkreis bis zum verbleibenden Buschunterwuchs aufzubauen.

Gestaltungsmaßnahme 2 - Verkehrsbegleitgrün
Grünflächen und Gehölzbestände entlang von Verkehrsflächen (V51) sind
Extremstandorte. Die ansässige Flora wächst hier meist auf einer sehr
geringen, nährstoffreichen, Substratschicht und ist zusätzlich mechanischer
Belastung, Versalzung durch Urin und Streusalz, aber auch Schadstoffen
durch Verkehr und Müll ausgesetzt. Trotzdem ist es möglich, durch
dementsprechende Pflege (z.B. 1-2- Mahd/Jahr, Abfuhr vom Mahdgut) und
geschultem Personal solche Flächen Artenreich und für die Natur wertvoll zu
gestalten.
Hierfür eignet sich die Regiossatgutmischung Magerrasen sauer 70% Gräser /
30% Kräuter & Leguminosen UG 12 -Fränkisches Hügelland nach
„RegioZert®“ oder vergleichbare. Die detailiert Artenliste befindet sich Texteil
des LBPs.

Aufstellung der Maßnahmenflächen Zauneidechse:
Nr. Zaun orange Zaun gelb Flächengröße
1 221 m 176 m 1.111 m²
2 152 m 724 m²
3 131 m 265 m 1.659 m²
4 51 m 226 m 2.342 m²
5 413 m
6
7 110 m 505 m²
Summe 6.341 m²
Umsiedlung (Flächen 1 bis 4) 5.836 m²

CEF

FCS

LBP-V5 Schutz der Einzelbäume
Durch die Herstellung von Einzelstammschutz für Gehölze die zwischen
Allersberger Straße und Frankenstraße liegen.

LBP-V6 Schutz der naturschutzfachlichen wertvollen und
gesetzlich geschützten Lebensräumen
Während der Vorbereitungs- und Bauzeit sind Beeinträchtigungen durch das Befahren mit
Baufahrzeugen, das Ablagern von Material etc. durch ausreichend geeignete, dauerhafte und ortsfeste
Maßnahmen zu verhindern. Durch einen Vegetationsschutzzaun sollen die angrenzenden Gehölze im
Bereich der neuen Wendeschleife geschützt werden. Der Bereich der bereits bestehenden
Ausgleichsflächen südlich der Erschließungsstraße Süd soll während der Baumaßnahme vor Befahrung
geschützt werden.

LBP-V5

Alte Eiche mit Baumgutachten, wird erhalten (LBP-V7)
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